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Kundeninformation zum Erdgas und Wärme Preisbremsengesetz (EWPGB) für das 

Netzgebiet der Stadtwerke Neubukow GmbH 

 

Sehr geehrte Kundin und sehr geehrter Kunde,  
 
die EU-Kommission teilt mit, dass sie am 21.12.2022 die mit den Gesetzen zu den 
Energiepreisbremsen verbundenen Beihilferegelungen genehmigt hat. Das Erdgas und Wärme 
Preisbremsengesetz (EWPGB) kann damit gemäß Art. 15 am Tag nach der Verkündung in Kraft 
treten. EWPBG ist bislang noch nicht verkündet worden. 
 
Welche Entlastungen bringt das EWPGB? 
Privathaushalte und kleinere Unternehmen werden mit einer günstigeren Basisversorgung von den 
stark gestiegenen Energiekosten entlastet. Die Entlastung greift ab März 2023 und ist zunächst bis 
April 2024 befristet. Privathaushalte und kleinere Unternehmen werden aber auch für Januar und 
Februar 2023 entlastet, indem im März die Vergünstigungen für die beiden vorherigen Monate 
rückwirkend mit angerechnet werden. Fernwärme darf dann entsprechend Preisdeckel nicht 
teurer als 9,5 Cent pro Kilowattstunde werden. Der Preisdeckel gilt allerdings nur für 80 
Prozent des Vorjahresverbrauchs. Wer mehr als das subventionierte Kontingent benötigt, muss 
für jede weitere Kilowattstunde die vereinbarten, höheren Preise zahlen.  
Auf diese Weise sollen weitere Anreize zum Energiesparen geschaffen werden. 
 
Was müssen Sie jetzt tun?  
Selbstverständlich setzen wir die getroffenen Regelungen nach in Kraft treten des EWPGB 
unverzüglich um. Sie müssen nicht weiter tätig werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

André Geisendorf 

Geschäftsführer  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_7837

